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Für eine hohe Qualität der staatsanwaltschaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht
Die Gesetzlichkeitsaufsicht hat seit dem VIII. Parteitag 
der SED einen wesentlichen Aufschwung genommen. 
Diese auf der Grundlage der Parteibeschlüsse gestei
gerte Aktivität und gesellschaftliche Wirksamkeit der 
Staatsanwaltschaft entspricht den gesellschaftlichen Er
fordernissen.

Sozialistische Gesetzlichkeit und 
staatsanwaltschaftliche Aufsicht

Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft ist mit hohen Ansprüchen an die Aufsicht über 
die strikte Verwirklichung des sozialistischen Rechts 
verbunden. Das folgt notwendig aus der weiter wach
senden Rolle der sozialistischen Gesetzlichkeit im Ver
lauf dieses Entwicklungsprozesses. Die immer umfas
sendere, harmonische Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft, der zuverlässige Schutz ihrer Errungen
schaften sowie der zunehmend festere Zusammenschluß 
der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten um ihre 
führende Kraft, die UdSSR, erfordern ein hohes Maß 
an Einheitlichkeit und Wirksamkeit der staatlichen Lei
tung entsprechend dem Prinzip des demokratischen 
Zentralismus. Das impliziert die Notwendigkeit, das 
organisierte Handeln der Massen auf der Grundlage 
einheitlicher rechtlicher Verhaltensanforderungen auf 
immer höherem Niveau zu entwickeln. Die bewußte, 
disziplinierte und gewissenhafte Befolgung der Rechts
vorschriften durch alle wird zu einem immer wichtige
ren Erfordernis der weiteren Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft. Die stetige Festigung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit ist mithin untrenn
barer Bestandteil der weiteren Ausprägung der Füh
rungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei.
Die höheren Anforderungen an die staatsanwaltschaft
liche Aufsicht über die strikte Einhaltung der soziali
stischen Gesetzlichkeit erwachsen dabei vornehmlich 
aus zwei Aspekten, die zusammengehören:

Erstens hat die Staatsanwaltschaft wirkungsvoller dazu 
beizutragen, daß das Prinzip der uneingeschränkten 
Bindung aller Staatsorgane, Wirtschaftsorganisationen, 
Einrichtungen, Leitungsfunktionäre und Bürger an die 
allgemeinverbindlichen Rechtsvorschriften — als Aus
druck der Macht der Arbeiterklasse, der Politik ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei und des sozialistischen 
Staates — überall konsequent durchgesetzt wird. Die 
staatsanwaltschaftliche Aufsicht gehört zu jenen Be
dingungen, die bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft unerläßlich sind, um unge

achtet aller Besonderheiten des Volkswirtschaftszwei
ges oder des Territoriums und ungeachtet aller daraus 
resultierenden Einflüsse die gesamtgesellschaftlichen 
Erfordernisse zu verwirklichen, die im sozialistischen 
Recht ihren Ausdruck finden und sich aus den Inter
essen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen er
geben.
Zweitens muß die Staatsanwaltschaft in ihrer gesamten 
Tätigkeit und unter Nutzung ihrer Mittel und Möglich
keiten diejenigen Aktivitäten noch wirksamer fördern, 
mit denen die Werktätigen, insbesondere die Arbeits
kollektive, die Verwirklichung des sozialistischen Rechts, 
von Ordnung, Sicherheit und Disziplin immer bewußter 
zu ihrer eigenen Sache machen. Für die weitere Festi
gung und Entwicklung der sozialistischen Gesetzlich
keit ist es von ganz entscheidender Bedeutung, wie die 
Werktätigen im Prozeß der tagtäglichen Arbeit und der 
Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens ihre Aufmerk
samkeit darauf richten, daß die Rechtsforderungen stets 
und durch alle akkurat eingehalten werden. Zur weite
ren Ausprägung dieser Atmosphäre der Gesetzlichkeit, 
der Unduldsamkeit gegen jegliche Rechts- und Diszi
plinverletzungen beizutragen, das gehört zu den vor
rangigen Anliegen der Gesetzlichkeitsaufsicht.
Die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse der Arbeit 
zeigen, daß die Effektivität der Gesetzlichkeitsaufsicht 
wesentlich davon abhängt, wie konsequent, zielstrebig 
und beharrlich sie an diesen beiden Gesichtspunkten 
orientiert wird. Das Recht des Arbeiter-und-Bauern- 
Staates wird in dem Maße gesellschaftlich wirksam, 
wie die konkrete Verantwortung der Leitungskräfte 
aller Bereiche und Ebenen, die sozialistische Gesetzlich
keit in ihrem Zuständigkeitsbereich eigenverantwort
lich und exakt durchzuführen und dazu die Initiativen 
der Werktätigen zu wecken und zu fördern, voll zur 
Geltung gebracht wird.
Damit ist schon ausgedrückt, daß die Gewährleistung 
der Gesetzlichkeit nicht nur das Anliegen spezifischer 
Organe, der Justiz oder gar nur der Staatsanwaltschaft, 
sein kann. Im Gegenteil, mit der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft wird not
wendigerweise die rechtliche Verantwortung der Lei
tungen und Leiter aller Bereiche und Ebenen für die 
Gewährleistung von Gesetzlichkeit, Ordnung, Sicher
heit und Disziplin ausgebaut und präzisiert. Aber da
durch wird die Rolle der staatsanwaltschaftlichen Auf
sicht nicht gemindert, sondern weiter erhöht; denn je 
umfassender und konkreter die rechtlichen Verantwor
tungen bestimmt werden, desto wichtiger wird die Auf
sicht über die e i n h e i t l i c h e  Verwirklichung des 
sozialistischen Rechts.
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